
Gesundheitspolitik
Originalien

Ärzteblatt Sachsen 5/2001 179

Im Jahre 2000 wurden der Tuberkulose-
fürsorge in der Stadt statt üblicherweise
60 bis 80 nur 38 behandlungsbedürftige
Tuberkuloseneuerkrankungen gemeldet.
Hierbei handelt es sich sicherlich nicht um
Behandlungserfolge, sondern am ehesten
doch um erhebliche Meldeversäumnisse.
Diese Dunkelziffer ist epidemiologisch
bedenklich, da wir immer wieder Infek-
tionsketten im Rahmen unserer Umge-
bungsuntersuchungen entdecken (1992
bis 2001: Vater, zwei Brüder, das Kind,
die Mutter).
Wenn die Tuberkulosebakterien die Mög-
lichkeit erhalten, sind sie noch genauso
virulent und aggressiv wie vor 100 Jahren.
Bedenken Sie bitte auch die zunehmende
Zahl von eingeschleppten multiresisten-

Einleitung
Die seit 01.01.2001 bestehende Melde-
pflicht für Norwalk-like-Virus-Infektionen
nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
und die sich daraus ergebenden prakti-
schen Konsequenzen für alle Ärzte sind
Anlass, auf diese „neue Erkrankung“
näher einzugehen.

Erreger
Norwalk-like-Viren (NLV) gehören zur
Familie der Caliciviridae. Sie haben einen
Durchmesser von 27 nm, besitzen ein
Plusstrang-RNA-Genom und sind ausge-
sprochen resistent gegenüber Desinfek-
tionsmitteln und Umwelteinflüssen. Eine
Züchtung in der Zellkultur ist bisher nicht
gelungen. Den Namen erhielt dieses Vi-
rus nach einer Grundschule in Norwalk,
Ohio, USA, wo es 1968 zu einem Gas-
troenteritisausbruch gekommen war und
der 1972 mittels Immunelektronenmikros-
kopie ätiologisch geklärt werden konnte.
Die Beschreibung erfolgte als small
round structured viruses (SRSV). Es exis-
tieren mehrere Beobachtungen wahrschein-

lich der gleichen Infektion aus früheren
Jahren, zum Beispiel eine „winter vomi-
ting disease“ von Zakorsky 1929.

Vorkommen und Bedeutung in
Deutschland
NLV sind weltweit verbreitet. Sie sind
für einen Großteil der infektiösen Gastro-
enteritiden bei Kindern (ca. 30 %) und
Erwachsenen (etwa 50 %) verantwortlich.
Die Infektion erfolgt fäkal-oral, über vi-
rushaltige Aerosole beim Erbrechen oder
über kontaminierte Speisen. Die minimale
Infektionsdosis ist mit 10-100 Viruspar-
tikeln sehr klein; daraus resultiert eine
extrem hohe Infektiosität, die insbeson-
dere in Gemeinschaftseinrichtungen und
in Lebensaltern mit oft physiologisch
eingeschränktem adäquaten Hygienever-
halten von großer Bedeutung ist.
Wegen der hohen Anzahl mit klassischen
mikrobiologischen Methoden ätiologisch
nicht aufklärbarer Enteritis-Geschehen war
an der Landesuntersuchungsanstalt für
Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA)
im Oktober 1998 die molekularbiologische

Diagnostik mittels Polymerasekettenreak-
tion (PCR) eingeführt worden.
Im Jahr 2000 kamen in Sachsen insge-
samt 228 Enteritis-Geschehen mit insge-
samt 5253 Erkrankungen zur Meldung.
Durch die Gesundheitsämter wurden in
Zusammenhang mit der LUA die ätiolo-
gische Klärung dieser Geschehen organi-
siert, die epidemiologische Analyse vor-
genommen und entsprechende Herdbe-
kämpfungsmaßnahmen veranlasst. Es zeig-
te sich, dass im Jahr 2000 Norwalk-like-
Viren mit 56,2 % (128 von 228 Gesche-
hen) die größte Bedeutung als ursächli-
ches Agens für Enteritis-Gruppenerkran-
kungen hatten. Dies gilt ganz besonders
auch im Hinblick auf die Anzahl der er-
krankten Personen: Von insgesamt 5253
Erkrankten in diesen 228 Geschehen wa-
ren 3351 (63,8 %) durch NLV verursacht.
Mit weitem Abstand folgen als Ursachen
von erfassten Gruppenerkrankungen Sal-
monellen und Rotaviren. Ungeklärt blie-
ben im Jahr 2000 nur noch 16 % (36/228)
der Geschehen, bezogen auf die Erkrank-
ten nur 12 %. Dagegen waren im Jahr

ten Keimen, die Behandelnde und Betrof-
fene vor große Probleme stellen.
Das neue Infektionsschutzgesetz verpflich-
tet Sie neben anderem unverändert zur
namentlichen Meldung „... bei Erkran-
kung oder Tod an einer behandlungsbe-
dürftigen Tuberkulose (§ 6 Abs. 1)“ sowie
nach Abs. 1 Nr. 5 „... dem Gesundheits-
amt ist über die Meldung nach Abs. 1 Nr. 1
hinaus mitzuteilen, wenn Personen, die
an einer behandlungsbedürftigen Lungen-
tuberkulose leiden, eine Behandlung ver-
weigern oder abbrechen ...“.
Die Meldepflicht besteht in gleicher Weise
auch für den Nachweis von Mykobakte-
rien in Laboratorien (IfSG § 7). In den
letzten acht Jahren erkrankten auch vier
ärztliche Kollegen an einer Tuberkulose!

Weitere Hinweise sind nachzulesen
„Deutsches Ärzteblatt“, Jg. 97, 2000,
Heft 51/52.
Um Ihnen Aufwand und Zeit zu ersparen,
nehmen wir und alle Gesundheitsämter
die Tuberkulosemeldung jederzeit auch
fernmündlich unter der Dresdner Ruf-
Nummer: 8 00 82 12 und 8 00 82 14
sowie per Fax: 8 00 82 24 entgegen.
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